
Der Strehlenen-Hussinetzer Landkauf 1749 

König Friedrich der Große bestätigte den Kaufvertrag per Confirma-

tion und formulierte unter anderem : 

 
Und das sind die Unterzeichner auf Käuferseite: 

           
 



Die auf dieser Designations-Liste stehenden Personen (bzw. Familien) 

kauften somit - jeder gleich anteilig - ein Rittergut mit den darauf ru-

henden Dominialrechten. Diese besondere Situation erleichterte es 

dem König gemäß den Rechtsprinzipien seiner Zeit, ihnen die gefor-

derten Sonderrechte zu concessionieren. Der Kaufgegenstand (das 

Land) wurde zudem in seinem Auftrag exakt vermessen, und die Hus-

sinetz-Gründer teilten es per Los unter sich auf: 

 

Im diesem Lageplan sind z.B. die später zugekauften Teichgrundstücke 

sowie der überwiegende Teil der ebenfalls zugekauften sogenannten 

Altstadt-Flurstücke südlich von der Marienkirche mit vermessen und 

eingetragen worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kaufvertrag zwischen dem Magistrat zu Strehlen und den böhmi-

schen Emigranten gemäß obiger Liste (Designation) wurde vor der Kö-

nigl. Kriegs- und Domänenkammer zu Breslau selbstverständlich in 

deutscher Sprache verfasst. Da jedoch jeder der Käufer - zu dieser Zeit 

noch weitgehend unkundig der deutschen Sprache - alle Details des 

Vertrages persönlich lesen können musste, wurde eine Übersetzung 

angefertigt. Dazu schrieb Karl Barta, der erst in den 50er Jahren des 

20. Jahrhunderts Schlesien verließ, wie folgt: 

 

 

 

Wir stellen nun nachstehend auch seine Rückübersetzungen der Kauf-

vertrags-Kurzfassung, des gesamten Textes der zugehörigen königli-

chen Confirmation und der abschließenden Consession des Königs ins 

Internet: 

 

 



Kaufvertrags-Kurzfassung (dazu gehören obige Käuferlisten): 

 

 





 

 

 

 



Confirmation Friedrichs des Großen 

 

 

 

 

 











 

 

 

 


